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Allgemeinverfügung der Stadt Datteln vom 23.03.2020

zur kontaktreduzierten Umsetzung von arbeitspolitischen Fördermaßnahmen
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen (MAGS) zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Corona-
Virus (SARS-CoV-2)

Gemäß §§ 28 Absatz 1 Satz 2, 33 Nummern 1 - 3, des Gesetzes zur Verhütung und
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz -
IfSG) i. V. m. § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infek-
tionsschutzgesetz (ZVO-lfSG-SGV.NRW.2126) und §§ 35 Satz 2, 41 Ven/valtungs-
verfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW-SGV.NRW.2010)
sowie §§ 3 Absatz 1, 7 Absatz 3, 9 Absatz 1, 2 Ordnungsbehördengesetz (OBG
NRW-SGV.NRW.2060) erlässt der Bürgermeister der Stadt Datteln als örtliche Ord-
nungsbehörde nachfolgende Allgemeinverfügung:

1. Die Einrichtungen gemäß der nachfolgenden Förderprogramme sind ab sofort
bis zunächst zum 19.04.2020 für den Publikumsverkehr zu schließen:

Beratung von Unternehmen zur Fachkräftesicherung, Potentialberatung (Ein-
schränkung s. Punkt 4),

- Weiterbildungsberatung im Rahmen des Programms Kompetenzentwicklung
durch Bildungsscheckverfahren (Einschränkung s. Punkt 4),

- Beratung zur beruflichen Entwicklung/Anerkennung Kompetenzen,
- Förderung von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren,

Regionalagenturen.

2. Die unter 1 genannten Einrichtungen stehen weiterhin vollständig telefonisch
zur Verfügung bzw. werden vollständig im Sinne des Zuwendungsbescheids te-
lefonisch verfügbar. Alle Einrichtungen sind aufgefordert, ihren Web-Auftritt und
ihre Angebote im Internet im Rahmen der bestehenden Förderung auszubauen.

3. Die unter 1. und 2. getroffenen Regelungen gelten auch für

- Das Beratungsprojekt „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten" (Arbeit und
Leben NRW, Düsseldorf) und

- Servicestelle faire Zeitarbeit und Werkverträge (Technologieberatungsstelle
NRW, Düsseldorf).

4. Die Beratungsgespräche zur Ausstellung von Schecks für die Förderprogram-
me Beratung von Unternehmen zur Fachkräftesicherung, Potentialberatung und
Kompetenzentwicktung von Beschäftigten durch Bildungsscheckverfahren kön-
nen telefonisch oder per Videochat erfolgen. Bei positivem Beratungsergebnis
können die Interessenten kurz die Beratungsstelle aufsuchen, um notwendige
Dokumente vorzulegen und um das Beratungsprotokoll und die notwendigen
subventionserheblichen Erklärungen zu unterschreiben.



5. Die durchzuführenden Tätigkeiten im Rahmen der ESF-Förderprogramme

- Ausbildungsprogramm NRW
- Kooperative Ausbildung an Kohlestandorten in Nordrhein-Westfalen

100 zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche und junge Erwachsene
mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen

- Teilzeitberufsausbildung
- öffentlich geförderte Beschäftigung

sollen so weit wie möglich telefonisch oder elektronisch erfolgen.

Begründung:

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört auch eine Be-
schränkung der Ausbreitung auf der Grundlage von § 28 IFSG in den Einrichtungen
der Umsetzung von arbeitspolitischen Fördermaßnahmen. Auch dort treten Men-
sehen in engen Kontakt miteinander. Mit der Schließung und den weiteren Be-
schränkungen und Auflagen in dieser Allgemeinverfügung kann die dringend erfor-
derliche Verzögerung des Eintritts von weiteren Infektionen erreicht werden. Dadurch
gelingt es, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazi-
täten für die Behandlung von Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu
halten. Damit wird auch Zeit gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln.
Die Entwicklungen der letzten Tage zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht
ausreichen. Aufgrund der Erlasslage ist das Entschließungsermessen insoweit redu-
ziert, als weitere Maßnahmen erforderlich sind, um die Ausbreitung des Virus einzu-
dämmen und Infektionsketten zu unterbrechen. Hinsichtlich des Auswahlermessens
ist grundsätzlich davon auszugeben, dass aufgrund aktueller Entwicklungen und Er-
kenntnislagen, insbesondere der stark zunehmenden Ausbreitung von SARS-CoV2
auch bei zu erwartenden Zusammenkünften von Personen in den in dieser Allge-
meinverfügung genannten Einrichtungen keine Schutzmaßnahmen getroffen werden
können, die gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind, als die Einrichtungen
nicht zu schließen.

Inkrafttreten:

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgege-
ben (§ 41 Absatz 4 Satz 4 Ven/valtungsverfahrensgesetz NRW). Diese Allgemeinver-
fügung kann im Amtsblatt der Stadt Datteln eingesehen werden.

Hinweis:

Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 3 derVerwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) i.V.m. §§ 28 Abs. 3,16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Eine
Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1
Nr. 1 IfSG wird hingewiesen.



Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgäbe
Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahn-
hofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle einzureichen.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die
elektronische Feststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Ubermittlungsweg ge-
maß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Ubermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektroni-
sehen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) vom 24. November 2017 (BGBI.
l S. 3803).

Datteln, 23.03.2020

Dora
Bürgermeister



Allgemeinverfügung der Stadt Datteln vom 23.03.2020

zurSicherstellung der medizinischen und pflegerischen
Versorgung im Rahmen der Bekämpfung von übertragbaren

Krankheiten nach dem Gesetz zur Verhütung und
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen

(Infektionsschutzgesetz - IfSG)
Hier: Ausnahmen zum Betretungsverbot

Gemäß §§ 28 Absatz 1 Satz 2, 33 Nummern 1 - 3, des Gesetzes zur Verhütung und

Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz -

IfSG) i. V. m. § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem

Infektionsschutzgesetz (ZVO-lfSG-SGV.NRW.2126) und §§ 35 Satz 2, 41

Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW-

SGV.NRW.2010) sowie §§ 3 Absatz 1, 7 Absatz 3, 9 Absatz 1, 2

Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW-SGV.NRW.2060) erlässt der Bürgermeister

der Stadt Datteln als örtliche Ordnungsbehörde nachfolgende Allgemeinverfügung:

l. Anordnung

Zunächst bis einschließlich 19.04.2020 gelten folgende Anordnungen:

Ausgenommen von den mitAllgemeinverfügung vom 18.03.2020 unter Ziffer 11

angeordneten Betretungsverboten sind für

-Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den

Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt,

Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken

- stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere

Wohnformen im Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen

Personen, die für die medizinische oder pflegerische Versorgung oder die

Aufrechterhaltung des Betriebes zwingend erforderlich sind. Die Entscheidung

obliegt der jeweiligen Einrichtungsleitung und soll entsprechend dokumentiert

werden. Die jeweils aktuell geltenden RKI-Richtlinien sind zu beachten.

Im Übrigen gelten die mit derAllgemeinverfügung vom 18.03.2020 angeordneten

Betretungsverbote uneingeschränkt fort.

II. Hinweis

Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 3 der

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i.V.m. §§ 28 Abs. 3,16 Abs. 8 IfSG sofort



vollziehbar. Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. Auf die

Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen.

III. Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3 und 4 VwVfG NRW öffentlich
bekannt gemacht und gilt am auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt

gegeben. Die Anordnungen unter Ziff. l treten mit dem auf die Bekanntgäbe

folgenden Tag ab sofort in Kraft.

IV. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung wird

hingewiesen (§ 75 Abs. 1, Abs. 3 Infektionsschutzgesetz).

Begründung:

MitderAllgemeinverfügung vom 18.03.2020 wurden umfangreiche

Betretungsverbote für infektionssensible Einrichtungen angeordnet, um die

Sicherheit der Patientinnen und Patienten sowie der Nutzerinnen und Nutzer

bestmöglich zu gewährleisten und das aktuelle Infektionsgeschehen insgesamt durch

möglichst umfassende kontaktreduzierende Maßnahmen zu verlangsamen. Die jetzt

getroffene Ausnahmeregelung zu den Betretungsverboten istzurAufrechterhaltung

der zwingend notwendigen Behandlungs- und Betreuungskapazitäten in den

aufgeführten Bereichen erforderlich. Mit der Maßgabe, dass die jeweils aktuell

geltenden RKI-Richtlinien berücksichtigt werden und damit ein Infektionsrisiko so weit

wie möglich reduziert wird, überwiegt das Interesse an dieser Aufrechterhaltung der

Behandlung und Betreuung das Interesse an einer Kontaktreduzierung.

Die Entscheidung über die Unverzichtbarkeit der betroffenen Personen für die

Aufrechterhaltung des Betriebes im Einzelfall kann nur die Einrichtungsleitung unter

Berücksichtigung aller Umstände vor Ort entscheiden. Dabei ist die besondere

Vulnerabilität der in den Einrichtungen betreuten Menschen zu berücksichtigen. Zur

Nachvollziehbarkeit der Ausnahmen vom Betretungsverbot sollen die

Entscheidungen dokumentiert werden (Name der betreffenden Personen,

Entscheidungsperson, kurze Begründung) wobei an die Dokumentation keine

besonderen Anforderungen zu stellen sind.

Die Betretungsverbote für alle anderen Personen bleiben unverändert bestehen.

Die Anordnung ist daher insgesamt geeignet, erforderlich und angemessen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgäbe

Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen,



Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Niederschrift des

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument

muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer

qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein

oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren

Ubermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die

Ubermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen

bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere

elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW)

vom 24. November 2017 (BGBI. I S. 3803).

Datteln, 23.03.2020

^^s-
)ora

Bürgermeister
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